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RS OGH 1983/7/5 10Os46/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1983

Norm

StGB §216

Rechtssatz

Tatbestandsmäßiges Verhalten kommt auch an Tagen in Betracht, an denen die Prostituierte die gewerbsmäßige

Unzucht nicht ausübt, sofern nur der Täter auch an diesen Tagen jenen nachhaltigen Ein8uß auf sie ausübt, der dem

Begriff "Ausbeutung" entspricht.
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